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Kommunalaufsicht / Fachaufsicht - Beschwerde über den Bürgermeister der 
Stadt Olfen, Herrn Wilhelm Sendermann. 
Nichtbeachtung unseres Antrages zur Richtigstellung des Protokolls vom 30.05.2023 TOP 2 

 
Sehr geehrter Herr Landrat Dr. Pellengahr, 
sehr geehrter Herr Heuermann, 
 
am 21.04.2023 haben wir an die Stadt Olfen, den Bürgermeister, einen Antrag zur 
Information der Mitglieder des Rates/BUA durch den Kämmerer der Stadt gestellt. 
(siehe Anlage 1 – Antrag vom 21.04.2023) 
 
Am 30.05.2023 wurde dieser Antrag, als TOP 2 der Sitzung des Rates der Stadt 
Olfen behandelt. 
 
Am 07.06.2023 datiert, aber wesentlich später veröffentlicht, wurde die Niederschrift 
zugänglich gemacht. Diese entsprach zu TOP 2 nicht dem Inhalt der Beratung. 
(siehe Anlage 2 – Kopie des Protokolls zu TOP 2) 
 
Am 01.09.2023 erhob die UWG-Fraktion schriftlich Widerspruch gegen die 
Niederschrift zum TOP 2 und bat um Richtigstellung. 
(Siehe Anlage 3 – Widerspruchschreiben) 
 
Am 26.09.2023 fand die nächste Sitzung des Rates statt. Hier wurden die 
Einwendungen nicht behandelt. Es gab keinen TOP bei dieser und auch bei der 
folgenden Sitzung des Rates am 19.12.2023 gab es keine Berücksichtigung. 
 
Erläuterungen: 
Bei vielen Investitionsvorhaben, besonders im Baubereich, sind bei der Durchführung 
von der öffentlichen Hand die ungeplanten und übermäßigen Kostensteigerungen 
häufig vorzufinden. Der Antrag der UWG Olfen hat das Ziel, durch rechtzeitige 
Bekanntgabe, die Mitglieder des Rates und damit des BUA, sowie durch die 
Behandlung in öffentlicher Sitzung auch die Bürger, über die Kostenentwicklungen 



während der Bauphase zu informieren. Das entspricht der gemeindlichen Aufgabe 
gem. § 83.2 GO NRW stand 12.11.2022. 
 
Der Antrag ist entgegen der Formulierung im Protokoll, richtig formuliert, indem der 
Kämmerer der Stadt Olfen um die regelmäßigen Informationen ersucht wird. Siehe 
hierzu die Kommunalverfassung NRW § 70 Abs. 1 und 2 GO. Zu seinen Aufgaben 
gehört u.a. als Leiter der Finanzverwaltung das Anlagenmanagement, der 
finanziellen Spielraum für Investitionsprogramme und die Verantwortlichkeit für das 
kommunale Finanzvermögen. 
 
Die protokollierten Kostenprognosen des Beigeordneten sind in dem Antrag der 
UWG nicht enthalten. 
 
Die internen Dienstanweisungen und das interne Kostencontrolling der Verwaltung 
ist ein den Ratsmitgliedern und den Bürgern nicht zugängliches Verfahren. 
 
Das geschriebene Protokoll gibt nicht den Inhalt des Antrages und der mündlichen 
Erklärungen des Fraktionsvorsitzenden wieder. 
 
Der Bürgermeister hat es unterlassen, gem. der GO die Einwendungen gegen die 
Niederschrift in der nächsten Ratssitzung auf die Tagesordnung zu nehmen. Das ist 
unterlassen worden und es wurde dort nicht behandelt. 
Die zweimalige mündliche Nachfrage des Fraktionsvorsitzenden der UWG in den 
abgelaufenen Ratssitzungen wurden wie folgt vom Bürgermeister beantwortet:          
a (am 26.09.2023) wegen des Fehlens einer Mitarbeiterin ist es vergessen worden. Das 
wird in der nächsten Sitzung behandelt. 
b (am 19.12.2023) es wird gerade bearbeitet, sie erhalten einen schriftlichen Bescheid. 
 
Die Vorgehensweise und die mündlichen Einlassungen des Bürgermeisters 
entsprechen nicht den Erfordernissen der GO NRW. 
 
Zu weiteren Informationen zum Sachverhalt stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Bitte veranlassen sie entsprechend den Möglichkeiten der kommunalrechtlichen 
Dienstaufsicht / Fachaufsicht eine rechtskonforme Bearbeitung des Vorganges. 
 
Die oft hohen Kostenabweichungen im öffentlichen Bereich sind auch überregional 
von großem Interesse in der Öffentlichkeit. Wir ersuchen sie hiermit, nachrichtlich die 
zuständige Kommunalaufsicht der Bezirksregierung Münster – Dezernat 31 sowie die 
Landeskommunalaufsicht des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und 
Digitalisierung Referat 301 zu befassen. 
 
Wegen der Dringlichkeit bitten wir um möglichst umgehende Bearbeitung, damit zur 
nächsten Sitzung des Rates am 05.März 2024, Klarheit geschaffen ist. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
UWG – Fraktion Olfen 
 
Heinz-Dieter Broz         Axel Ellertmann      
 
3 Anlagen 


